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M a n d a n t e n b r i e f  I / 2 0 2 5  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Themen. 
 
Insbesondere auf die gesetzliche Melde-
pflicht für Registrierkassen, auch für be-
reits vorhandene, bis spätestens 
31.07.2025 weisen wir ausdrücklich hin. 
Unseren Mandanten sind wir hierbei gerne behilf-
lich. 
 
Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine indivi-
duelle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu ein-
zelnen Themen noch Fragen haben, stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung.  
 
GWB-News in eigener Sache: 
 
Wir freuen uns, unser Rechtsanwaltsteam mit 
Frau Rechtsanwältin Ann-Christin Bach ver-
stärkt zu haben.  
 
Gemeinsam mit Frau Rechtsanwältin Maren 
Ferst, Herrn Rechtsanwalt Erwin Löber und 
Herrn Rechtsanwalt Oliver Stumm steht Ihnen 
nun ein noch stärkeres Team für Ihre Rechtsan-
gelegenheiten zur Seite.  
 

Mit freundlichen Grüßen  
GWB Boller & Partner mbB 

 
 
Katja Möller  Oliver Stumm 
Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
Steuerberaterin für Steuerrecht  

 
INHALT:  
· Steuertermine: April – Juni 2025 
· Einkommensteuer 
Ø Vermieterabfindung für die vorzeitige Aufgabe 

der Mietwohnung ist keine steuerbare Leistung 
Ø Achtung bei antragsgebundenem Freibetrag 

(§ 16 Abs. 4 EStG) 
Ø Anscheinsbeweis spricht für Privatnutzung eines 

Pkw durch den Gesellschafter-Geschäftsführer – 
Verdeckte Gewinnausschüttung 

Ø Periodengerechte Verteilung einer Leasingson-
derzahlung im Rahmen der Ermittlung der jährli-
chen Fahrzeuggesamtkosten  

Ø Nachlaufender Betriebsausgabenabzug für steu-
erfreie Photovoltaikanlagen 

Ø Steuerbefreiung für kleine PV-Anlagen ab 
01.01.2025 

Ø Neuregelung der Unterhaltsaufwendungen: Ab 
2025 ist Barunterhalt steuerlich nicht mehr ab-
zugsfähig 

Ø Haushaltsnahe Dienstleistung: Steuerermäßigung 
auch für Pflege- und Betreuungsleistungen nur 
mit Rechnung und Überweisung 

Ø Mitgliedsbeiträge für Fitnessstudio sind keine au-
ßergewöhnliche Belastungen 

· Umsatzsteuer 
Ø Wichtige Änderungen im Umsatzsteuergesetz 

· Lohnsteuer 
Ø Sozialversicherung / Übergangsregelung zur So-

zialversicherungspflicht von Lehrkräften (BMAS) 
Ø Schenkung von Gesellschaftsanteilen an leitende 

Mitarbeiter zur Sicherung der Unternehmens-
nachfolge kein Arbeitslohn 

· Verfahrensrecht 
Ø Bekanntgabefiktion bei Verwaltungsakten: Ab 

2025 mehr Zeit für Einsprüche durch das Post-
rechtmodernisierungsgesetz 

· Gesetzgebung 
Ø Neue Sachbezugswerte ab 01.01.2025 
Ø Meldepflicht für Registrierkassen ab 2025 
Ø Steuerfortentwicklungsgesetz 
Ø Solidaritätszuschlag: Freigrenzen steigen ab 2025 
Ø Grundsteuer / Landesgrundsteuergesetz Hessen 

ist verfassungsgemäß (gem. FG Kassel) 
· Arbeitsrecht 
Ø Gehaltsabrechnungen ausschließlich als elektro-

nisches Dokument erlaubt  
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Termine April – Juni 2025 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

10.04.2025 14.04.2025 07.04.2025 

dto. 12.05.2025 15.05.2025 09.05.2025 
dto. 10.06.2025 13.06.2025 06.06.2025 
Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanz-
amt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.04.2025 14.04.2025 07.04.2025 
dto. 12.05.2025 15.05.2025 09.05.2025 
dto. 10.06.2025 13.06.2025 06.06.2025 
Einkommensteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszuschlag 

10.06.2025 13.06.2025 06.06.2025 

Körperschaftsteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

10.06.2025 13.06.2025 06.06.2025 

Gewerbesteuer 15.05.2025 19.05.2025 12.05.2025 
Grundsteuer 15.05.2025 19.05.2025 12.05.2025 
Sozialversicherung5 28.04.2025 entfällt entfällt 
dto. 27.05.2025 entfällt entfällt 
dto. 26.06.2025 entfällt entfällt 

 
Vom Vermieter für die vorzeitige Aufgabe der Mietwohnung gezahlte  

Abfindung ist keine steuerbare Leistung 
 
Eine dem Wohnungsmieter vom Vermieter für die vorzeitige Aufgabe der sich aus dem Mietvertrag ergebenden (vermö-
genswerten) Rechte (Besitzrecht, Mieterschutz) gezahlte Abfindung unterliegt nicht der Besteuerung nach § 22 Nr. 3 EStG. 
So entschied das Finanzgericht München (Az. 12 V 1200/24).  
 
Um eine nichtsteuerbare Entschädigung für die Aufgabe eines Vermögenswerts im Bereich der Vermögensumschichtung 
handelt es sich, wenn die wirtschaftliche Gesamtbeurteilung ergibt, dass der Vorgang dem Bild des Ausgleichs für eine 
Minderung des Vermögenswerts in seiner Substanz entspricht. Entscheidend ist dabei nicht, wie die Parteien diese Leis-
tungen benannt, sondern was sie nach dem Gesamtbild der wirtschaftlichen Verhältnisse wirklich gewollt und tatsächlich 
bewirkt haben. 
 
Da im Streitfall die Antragsteller den Umzug aus der Wohnung in eigener Regie durchgeführt haben, kann bei summari-
scher Prüfung vom wirtschaftlichen Gehalt aus betrachtet, eine Zahlung über 100.000 Euro gar keine Umzugsbeihilfe 
darstellen. Angesichts der in den letzten 20 Jahren gestiegenen Wohnungsmieten spricht die wirtschaftliche Gesamtbeur-
teilung dafür, dass mit dem Betrag von 100.000 Euro die Antragsteller von der GmbH dafür abgefunden werden sollten, 
dass sie ihre Wohnrechte als Mieter aus dem Altvertrag mit einem günstigen Mietzins für die Vierzimmerwohnung aufgeben 
und sich an einem anderen Ort um eine Wohnung mit einem neuen Mietvertrag bemühen. Da nach der Eigenbedarfskün-
digung vom Vermieter die Wohnung verkauft wurde, ist es auch offensichtlich, dass die Kündigung wegen des nur vorge-
schobenen Eigenbedarfs unwirksam gewesen wäre und die Antragsteller nur durch einen Aufhebungsvertrag in Verbindung 
mit einer Abfindungszahlung zur Aufgabe ihrer Mieterrechte an der Vierzimmerwohnung bewegt werden konnten. Die 
Änderung der Formulierung in der Abfindungsvereinbarung von „Abfindungsbetrag” auf „Umzugsbeihilfe” spielt demge-
genüber keine Rolle und macht die Zahlung nicht zu einem Entgelt für eine Tätigkeit (Umzug als Tätigkeit) und damit zu 
Einkünften aus einer Leistung im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG. 
 

 
1  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 

(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3  Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalender-
jahr. 

4  Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei Vierteljahreszahlern (mit Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5  Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. 
zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fällig-
keitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 
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Achtung bei antragsgebundenem Freibetrag (§ 16 Abs. 4 EStG) 

 
Ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Köln (Az. 9 K 926/22) weist auf eine Steuerfalle beim antragsgebundenen Freibetrag 
nach § 16 Abs. 4 EStG hin. Dieser Freibetrag kann vom Steuerpflichtigen nur einmal im Leben in Anspruch genommen 
werden.  
 
Dabei gilt: Der Freibetrag ist auch dann verbraucht, wenn er ohne Antrag gewährt wurde und der Steuerpflichtige gegen 
den Bescheid nicht vorgegangen ist. 
 
Kann der Steuerpflichtige jedoch nicht erkennen, dass der Freibetrag berücksichtigt wurde, tritt keine Verbrauchswirkung 
ein. 
 
Im Streitfall hatte das Finanzamt den Freibetrag bei geringen Veräußerungsgewinnen unaufgefordert gewährt, ohne den 
Steuerpflichtigen darüber zu informieren. Jahre später wollte der Steuerpflichtige den Freibetrag bei der Veräußerung 
seiner Praxis erneut beantragen, was vom Finanzamt abgelehnt wurde.  
 
Das Finanzgericht Köln entschied zugunsten des Steuerpflichtigen, da die Berücksichtigung des Freibetrags nicht erkennbar 
war. 
 
Hinweis 
Steuerpflichtige sollten Bescheide bei Betriebsveräußerungen prüfen und gegen ungewollte Freibetragsgewährung Ein-
spruch einlegen.  
 
Anscheinsbeweis spricht für Privatnutzung eines Pkw durch den Gesellschafter-

Geschäftsführer - Verdeckte Gewinnausschüttung 
 
Das Hessische Finanzgericht hatte zu entscheiden, ob das Finanzamt zu Recht für Aufwendungen in Bezug auf jeweils im 
Betriebsvermögen befindliche Kraftfahrzeuge außerbilanzielle Hinzurechnungen aufgrund einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung (vGA) vorgenommen hat (Az. 8 K 1129/20). 
 
Gegenstand des Unternehmens der Klägerin ist die Unternehmensberatung, Personalberatung sowie die Identifikation und 
Vermittlung von Führungskräften und Spezialisten. Die Dienstleistungen der Klägerin konzentrieren sich vornehmlich auf 
die Geschäftsfelder Kliniken, Medizintechnik, Pharma und Biotech. In den dem Streitzeitraum vorausgegangenen Jahren 
2012 bis 2014 schaffte die Klägerin seinerzeit Kraftfahrzeuge der Marke Porsche an. Die jeweilige Erweiterung des Fuhr-
parks, wie auch die ausschließlich betriebliche Nutzung der Fahrzeuge, wurde mit Gesellschafterbeschlüssen beschlossen. 
Fahrtenbücher wurden für die genannten Fahrzeuge im gesamten Streitzeitraum nicht geführt. 
 
Wenn eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer ein betriebliches Fahrzeug zur Nutzung überlässt, 
spricht aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass das Fahrzeug von dem 
Gesellschafter-Geschäftsführer tatsächlich auch für private Fahrten genutzt wird. Dies gilt - unabhängig davon, ob der 
Gesellschafter-Geschäftsführer die Kapitalgesellschaft beherrscht - sowohl im Falle einer fehlenden vertraglichen Verein-
barung über eine Privatnutzung als auch bei einem im Geschäftsführer-Anstellungsvertrag ausdrücklich vereinbarten Pri-
vatnutzungsverbot und insbesondere dann, wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer kein Fahrtenbuch führt, keine orga-
nisatorischen Maßnahmen getroffen wurden, die eine Privatnutzung des Fahrzeugs ausschließen und eine unbeschränkte 
Zugriffsmöglichkeit des Gesellschafter-Geschäftsführers auf den Pkw besteht. Es liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung 
im Sinne von § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG vor, sofern die - z. B. mangels Erschütterung des Anscheinsbeweises feststehende - 
Privatnutzung ohne fremdübliche Überlassungs- und Nutzungsvereinbarung erfolgt. 
 

Periodengerechte Verteilung einer Leasingsonderzahlung im Rahmen  
der Ermittlung der jährlichen Fahrzeuggesamtkosten 

 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Leasingsonderzahlungen bei beruflich genutzten Fahrzeugen nicht mehr voll-
ständig im Jahr der Zahlung als Werbungskosten abgezogen werden können. Stattdessen sind sie periodengerecht auf die 
Laufzeit des Leasingvertrags zu verteilen (Az. VI R 9/22). 
 
Leasingsonderzahlungen und ähnliche Vorauszahlungen müssen den jeweiligen Veranlagungszeiträumen anteilig zugeord-
net werden. 
 
Das Urteil ändert die bisherige Rechtsprechung, nach der Leasingsonderzahlungen sofort im Zahlungsjahr abgezogen 
werden konnten. 
 
Hinweis 
Arbeitnehmer mit Leasingfahrzeugen sollten die neuen Vorgaben beachten und Kosten entsprechend verteilen. Es gilt, die 
geänderten Grundsätze zu beachten, um unzulässige Werbungskostenabzüge zu vermeiden. 
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Nachlaufender Betriebsausgabenabzug für steuerfreie Photovoltaikanlagen 

 
Der 7. Senat des Finanzgerichts Münster hat entschieden, dass nachlaufende Betriebsausgaben, die im Zusammenhang 
mit steuerpflichtigen Einnahmen aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage in früheren Jahren stehen, aber erst 2022 
abfließen, abzugsfähig sind (Az. 7 K 105/24 E). 
 
Streitig war, ob im Streitjahr 2022 abgeflossene Ausgaben, die wirtschaftlich den Vorjahren zuzuordnen sind, als Be-
triebsaus-gaben bei einer unter § 3 Nr. 72 EStG fallenden Photovoltaikanlage zu berück-sichtigen sind. Der Kläger machte 
im Jahr 2022 gezahlte Steuerberatungskosten und Umsatzsteuernachzahlungen, die aus dem Betrieb einer bis 2021 steu-
erpflichtigen Photovoltaikanlage resultierten, als Betriebsausgaben geltend. Das beklagte Finanzamt lehnte dies unter Hin-
weis auf die ab 2022 geltende Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 72 EStG ab. 
 
Das Finanzgericht Münster gab der hiergegen erhobenen Klage statt. Es stellte hinsichtlich des Betriebsausgabenabzugs 
auf § 3c Abs. 1 EStG ab, wonach Betriebsausgaben nur dann nicht abgezogen werden dürfen, wenn sie in einem unmit-
telbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen stehen. Ein wirtschaftlicher Zusammenhang liegt 
gerade nicht vor, da die Betriebsausgaben mit steuerpflichtigen Einnahmen aus früheren Jahren im Zusammenhang ge-
standen hatten. 
 
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die vom Senat zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem Az. X R 30/24 
anhängig. 
 

Steuerbefreiung für kleine Photovoltaikanlagen ab 01.01.2025 
 
Ab 2025 gilt eine einheitliche Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen für eine maximal zulässige Bruttoleistung von bis 
30 kW (peak) pro Wohn- oder Gewerbeeinheit (für alle Gebäudearten vereinheitlicht).  
 
Bei der Steuerbefreiung handelt es sich um eine Freigrenze und nicht um einen Freibetrag.  Wird die Grenze demzufolge 
überschritten, bleibt der gesamte Ertrag steuerpflichtig. 
 

Neuregelung der Unterhaltsaufwendungen: Ab 2025 ist Barunterhalt  
steuerlich nicht mehr abzugsfähig 

 
Ist ein Steuerpflichtiger gegenüber einer anderen Person dazu verpflichtet, Unterhalt zu zahlen, können diese Unterhalts-
aufwendungen in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden.  
 
Ab 01.01.2025 hat der Gesetzgeber mit dem Jahressteuergesetz 2024 die Regelungen zum Abzug von Unterhaltsaufwen-
dungen geändert (§ 33a Abs. 1 Satz 11 EStG): Barzahlungen werden nicht mehr steuerlich berücksichtigt. Zusätzlich zu 
den bereits bekannten Voraussetzungen sind Geldzuwendungen an eine gesetzlich unterhaltsberechtigte Person nur noch 
dann abziehbar, wenn sie durch Zahlung auf das Konto der unterhaltenen Person erfolgen (Banküberweisung). Die Recht-
sänderung betrifft ausschließlich Geldzuwendungen. 
 
Für Natural- und Sachleistungen sowie außergewöhnliche Härtefälle gelten weiterhin gesonderte Regelungen. In be-
sonderen Härtefällen (Vorliegen besonderer Verhältnisse) könnten Ausnahmen gewährt werden, wenn außergewöhnliche 
Umstände, wie eine Kriegssituation im Wohnsitzstaat, eine Banküberweisung unmöglich machen. Das Finanzamt entschei-
det hier nach allgemeinen Billigkeitsgrundsätzen. 
 

Haushaltsnahe Dienstleistung: Steuerermäßigung auch für Pflege- und  
Betreuungsleistungen nur mit Rechnung und Überweisung 

 
Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Pflege- und Betreuungsleistungen (gem. § 35a EStG) gibt es ab dem Veranla-
gungszeitraum 2025 nur mit Rechnung und Überweisung auf das Konto des Leistungserbringers. Die Voraussetzungen für 
Steuerermäßigungen für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen sind der Erhalt einer Rech-
nung sowie die Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers. Doch gelten diese Anforderungen auch für die Pflege- und 
Betreuungsleistungen?  
 
Der Bundesfinanzhof hatte dies mit Urteil vom 12.04.2022 (Az. VI R 2/20) verneint. Nach Auffassung der Richter ging dies 
aus dem bisherigen Gesetzeswortlaut im Hinblick auf Pflege- und Betreuungsleistungen nicht eindeutig hervor. Nun hat 
der Gesetzgeber das Gesetz geändert: § 35a EStG hat durch das Jahressteuergesetz 2024 mit Wirkung ab 2025 eine 
Rechtsänderung erfahren. D. h., Voraussetzung für alle Steuerermäßigungen ist, dass der Steuerpflichtige für die Aufwen-
dungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. 
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Mitgliedsbeiträge für Fitnessstudio sind keine außergewöhnlichen Belastungen 

 
Der Klägerin wurde ein Funktionstraining in Form von Wassergymnastik ärztlich verordnet. Derartige Trainings werden von 
verschiedenen Anbietern, die entsprechend qualifiziertes Personal beschäftigen, angeboten. Sie entschied sich für das 
Training bei einem Reha-Verein, der die Kurse in einem für sie verkehrsgünstig gelegenen Fitnessstudio abhielt. Voraus-
setzung für die Kursteilnahme war neben dem Kostenbeitrag für das Funktionstraining und der Mitgliedschaft im Reha-
Verein auch die Mitgliedschaft in dem Fitnessstudio. Die Fitnessstudio-Mitgliedschaft berechtigte die Klägerin allerdings 
auch zur Nutzung des Schwimmbads und der Sauna sowie zur Teilnahme an anderen Kursen. Die Krankenkasse erstattete 
nur die Kursgebühren für das Funktionstraining. Als Krankheitskosten und damit als außergewöhnliche Belastungen be-
rücksichtigte das beklagte Finanzamt nur die Mitgliedsbeiträge für den Reha-Verein.  
 
Die Richter des Bundesfinanzhofs bestätigten diese Auffassung (Az. VI R 1/23). Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio 
zählen nicht zu den als außergewöhnliche Belastungen anzuerkennenden zwangsläufig entstandenen Krankheitskosten. 
Die Mitgliedsbeiträge seien der Klägerin nicht deshalb zwangsläufig erwachsen, weil sie dem Fitnessstudio als Mitglied 
beitreten musste, um an dem ärztlich verordneten Funktionstraining teilnehmen zu können. Die Entscheidung, das Funk-
tionstraining in dem Fitnessstudio zu absolvieren, sei in erster Linie Folge eines frei gewählten Konsumverhaltens, welches 
eine steuererhebliche Zwangsläufigkeit nicht begründen kann. Zudem stehe dem Abzug der Mitgliedsbeiträge der Umstand 
entgegen, dass die Klägerin hierdurch die Möglichkeit erhielt, auch weitere Leistungsangebote - außerhalb des medizinisch 
indizierten Funktionstrainings - zu nutzen. Dies gelte auch dann, wenn die Klägerin hiervon - wie von ihr angegeben - 
keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
 

Wichtige Änderungen im Umsatzsteuergesetz durch  
das Vierte Bürokratieentlastungsgesetz 

 
Der Schwellenwert (in § 18 Abs. 2, 2a UStG) für die Verpflichtung zur Abgabe einer monatlichen Umsatzsteuer-Voranmel-
dung ist zur Entlastung von Unternehmen angehoben worden. Er betrug bislang 7.500 Euro der Umsatzsteuerzahllast des 
vorangegangenen Kalenderjahres (sog. Vorjahresumsatzsteuer). Ab 01.01.2025 gilt ein Schwellenwert von 9.000 Euro. 
Damit soll die Anzahl der abzugebenden Umsatzsteuer-Voranmeldungen reduziert werden. Wird der Schwellenwert nicht 
überschritten, muss die Umsatzsteuer-Voranmeldung statt der monatlichen Voranmeldung nur noch vierteljährlich abge-
geben werden. 
 
Ebenfalls angehoben wurde die Bagatellgrenze bei der Differenzbesteuerung (§ 25a Abs. 4 UStG). Die Anhebung der 
Bagatellgrenze bei der Differenzbesteuerung von 500 Euro auf 750 Euro (§ 25a Abs. 4 UStG) ab 01.01.2025 soll Entlas-
tungen bei der Ermittlung der umsatzsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage bringen. Demnach kann ein Wiederverkäufer 
vereinfacht die Bemessungsgrundlage nach der Gesamtdifferenz aus allen innerhalb eines Besteuerungszeitraumes getä-
tigten Einkäufen und Verkäufen bilden, sofern der Einkaufspreis die Bagatellgrenze nicht übersteigt. 
 
 

Wichtige umsatzsteuerliche Änderungen  
durch das Wachstumschancengesetz 

 
Durch das Wachstumschancengesetz wurde der Schwellenwert zur Befreiung von der Abgabe von vierteljährlichen Um-
satzsteuer-Voranmeldungen angehoben - von 1.000 Euro auf 2.000 Euro. Unternehmer, deren Umsatzsteuerzahllast im 
Jahr 2024 nicht mehr als 2.000 Euro betrug, können ab 01.01.2025 von der Verpflichtung zur Abgabe von Umsatzsteuer-
Voranmeldungen befreit werden und brauchen dann nur noch eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung abgeben. 
 
 

Sozialversicherung | Übergangsregelung zur Sozialversicherungspflicht von 
Lehrkräften (BMAS) 

 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat die Sozialversicherungspflicht von Lehrkräften in einem inten-
siven Fachdialog u.a. mit Bildungsverbänden und Sozialpartnern umfassend beleuchtet. Dabei hat sich gezeigt, dass Bil-
dungseinrichtungen und Lehrkräfte eine Übergangszeit brauchen, um sich auf die nun geltenden Beurteilungsmaßstäbe 
einzustellen. 
 
Hintergrund: Das Bundessozialgericht hat am 28.6.2022 in einem konkreten Einzelfall bei einer Lehrerin an einer Musik-
schule eine abhängige Beschäftigung festgestellt (vgl. BSG, Urteil v. 28.6.2022 -B 12 R 3/20 R ). Daraufhin haben die 
Sozialversicherungsträger ihre Beurteilungsmaßstäbe bei der Feststellung des Erwerbsstatus von Lehrkräften - abhängige 
Beschäftigung oder Selbständigkeit - mit Wirkung vom 1.7.2023 geändert. Bildungseinrichtungen sahen seitdem Rechts-
unsicherheiten und fürchteten, dass nun der Einsatz von selbständig tätigen Lehrkräften gefährdet sei. Ohne selbständig 
tätige Lehrkräfte könne das Bildungsangebot im bisherigen Umfang aber nicht aufrechterhalten werden, auch weil viele 
Lehrkräfte nur als Selbständige tätig werden wollten. 
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Zu der Übergangsregelung führt das BMAS (BMAS online, Meldung v. 31.1.2025 ) weiter aus: 
 
· Aufgrund der besonderen Situation ist es ausnahmsweise gerechtfertigt, für einen begrenzten Zeitraum von einer 

ansonsten zwingenden Nachforderung von Sozialbeiträgen abzusehen. 
 
· Auf Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hat der Deutsche Bundestag am 30.1.2025 im Rahmen 

des „Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR und zur Änderung weiterer Vorschriften“ eine entsprechende Übergangsregelung beschlossen. 

 
· Mit der Übergangsregelung gewinnen die Bildungsträger Zeit. Sie können sich bis Ende 2026 auf die jetzt gelten-

den Rahmenbedingungen einstellen und gegebenenfalls ihre Organisationsmodelle anpassen. 
 
· Bis dahin müssen die Bildungsträger keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen, wenn Bildungsträger und 

Lehrkräfte bei Vertragsschluss von Selbständigkeit ausgegangen sind. 
 
· Die Rechte der Lehrkräfte bleiben gewahrt, da die Übergangsregelung nur bei ihrer Zustimmung zum 

Tragen kommt. 
 
 

Schenkung von Gesellschaftsanteilen an leitende Mitarbeiter zur  
Sicherung der Unternehmensnachfolge kein Arbeitslohn 

 
Im Streitfall war die Klägerin seit vielen Jahren in der Führungsebene eines kleineren Unternehmens tätig. Da der Sohn 
der Gründungsgesellschafter als Unternehmensnachfolger ausschied, beschlossen diese, die Leitung des Unternehmens 
zur Sicherung der Unternehmensfortführung in die Hände der Klägerin und der weiteren Mitglieder der Führungsebene zu 
legen. Hierzu übertrugen sie jeweils 5,08 % der Anteile schenkweise an die Klägerin sowie vier weitere Personen. Das 
beklagte Finanzamt sah den in der schenkweisen Übertragung liegenden geldwerten Vorteil als Arbeitslohn an und unter-
warf diesen der Besteuerung. 
 
Der Bundesfinanzhof entschied (Az. VI R 21/22): Auch wenn eine Anteilsübertragung mit dem Arbeitsverhältnis zusam-
menhängt, ist sie durch dieses nicht (maßgeblich) veranlasst. Denn entscheidendes Motiv für die Übertragung ist für alle 
Beteiligten erkennbar die Regelung der Unternehmensnachfolge gewesen. Der in der schenkweisen Übertragung aus ge-
sellschaftsrechtlichen Gründen liegende Vorteil stelle in dieser Situation keine Entlohnung der leitenden Mitarbeiter für in 
der Vergangenheit erbrachte oder in Zukunft zu erbringende Dienste dar.  
 
Hinweis 
Als maßgebliche Indizien gegen Arbeitslohn sahen die Richter auch an, dass die Anteilsübertragung nicht an den Fortbe-
stand der Arbeitsverhältnisse geknüpft gewesen war und der vom Finanzamt angenommene Vorteil im Vergleich zu den 
Bruttoarbeitslöhnen der Beschenkten deutlich aus dem Rahmen fiel. 
 

Bekanntgabefiktion bei Verwaltungsakten: Ab 2025 mehr Zeit für  
Einsprüche durch das Postrechtmodernisierungsgesetz 

 
Wird beispielsweise gegen einen Steuerbescheid Einspruch eingelegt, kommt es für dessen Zulässigkeit u. a. auf den 
fristgerechten Eingang beim Finanzamt an. Für die Frist ist wiederum das Bekanntgabedatum des Bescheides von Bedeu-
tung und somit vor allem, wann dieser zur Post gegeben wurde. Bislang galt eine Dreitagesvermutung, wonach der Be-
scheid am dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bekanntgegeben galt. Ab 01.01.2025 ändert sich mit dem Postrechtsmo-
dernisierungsgesetz eine entscheidende Regel: Die bisherige Dreitagesvermutung wird zur Viertagesvermutung - eine 
Anpassung an langsamere Postlaufzeiten. 
 
Fällt das Ende der neuen Viertagesfrist auf einen Samstag, Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag, verschiebt sich der 
Fristablauf (§ 108 Abs. 3 der Abgabenordnung) so wie bei der bisherigen Dreitagesfrist auf den Ablauf des nächsten 
Werktages. 
 
Die Neuregelung ist auf alle Verwaltungsakte anzuwenden, die nach dem 31.12.2024 zur Post gegeben, elektronisch über-
mittelt oder elektronisch zum Abruf bereitgestellt werden. Sie gilt dagegen nicht für Verwaltungsakte, die förmlich zuge-
stellt werden, etwa mit Zustellungsurkunde. In diesen Fällen sind die Verwaltungsakte mit ihrer tatsächlichen Zustellung 
bekanntgegeben. 
 
Wichtig ist der Zeitpunkt der Bekanntgabe z. B. für den Beginn der Einspruchsfrist. Hier regelt § 355 Abgabenordnung, 
dass der Einspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe einzulegen ist.  
 
Beispiel: Ein Steuerbescheid geht an einem Mittwoch (02.04.) zur Post. Der vierte Tag wäre ein Sonntag (06.04). Der 
Bescheid gilt erst am Montag (07.04.) als bekanntgegeben (gem. § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO i. V. m. § 108 Abs. 3 AO). Die 
Einspruchsfrist endet also mit Ablauf des 07.05. Bis dann muss der Einspruch beim Finanzamt eingegangen sein. 
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Neue Sachbezugswerte ab 01.01.2025 
 
Die monatlichen und kalendertäglichen Werte für freie oder verbilligte Unterkunft und/oder Verpflegung ändern sich ab 
dem 01.01.2025. Mit der „Fünfzehnten Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung“ (SvEV) ste-
hen die Sachbezugswerte für das Jahr 2025 fest. Alle Werte gelten bundesweit. Die neuen Sachbezugswerte für Verpfle-
gung ab dem 01.01.2025 sind auch bei der Abrechnung von Reisekosten anzuwenden. 
 
Der Sachbezugswert für die verbilligte oder unentgeltliche Verpflegung steigt ab 01.01.2025 bundeseinheitlich von 
313 Euro auf 333 Euro pro Monat. 
 
Für die jeweiligen Mahlzeiten werden daher diese Beträge angesetzt: 
 
· Frühstück: 2,30 Euro kalendertäglich, 69 Euro monatlich  
· Mittagessen: 4,40 Euro kalendertäglich, 132 Euro monatlich 
· Abendessen: 4,40 Euro kalendertäglich, 132 Euro monatlich 
· Kalendertäglicher Gesamtwert: 11,10 Euro 
· Monatlicher Gesamtwert: 333 Euro 
 
Ab dem 01.01.2025 steigt der Sachbezugswert für Unterkunft oder Mieten bundeseinheitlich von 278 Euro auf 282 
Euro pro Monat. Kalendertäglich beträgt der Wert dann 9,40 Euro. Der Wert für Überlassung einer Unterkunft an den 
Arbeitnehmer kann auch mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des Einzelfalls 
unbillig wäre (§ 2 Abs. 3 SvEV). 
 
Bei der Belegung einer Unterkunft mit mehreren Beschäftigten sowie für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres und Auszubildende gelten andere Werte. Diese ergeben sich aus § 2 Abs. 3 der Sozialversicherungsentgeltverord-
nung. 
 
Für eine als Sachbezug zur Verfügung gestellte Wohnung ist als Wert der ortsübliche Mietpreis unter Berücksichtigung der 
sich aus der Lage der Wohnung zum Betrieb ergebenden Beeinträchtigungen sowie unter entsprechender Anwendung des 
§ 8 Abs. 2 Satz 12 EStG anzusetzen. Ist im Einzelfall die Feststellung des ortsüblichen Mietpreises mit außergewöhnlichen 
Schwierigkeiten verbunden, kann die Wohnung ab dem 01.01.2025 mit 4,95 Euro je Quadratmeter monatlich, bei einfacher 
Ausstattung (ohne Sammelheizung oder ohne Bad oder Dusche) mit 4,05 Euro je Quadratmeter monatlich bewertet wer-
den. 
 
Die Sachbezugswerte 2025 sind bereits ab dem ersten Abrechnungsmonat des Jahres 2025 maßgeblich, da die geän-
derte Sozialversicherungsentgeltverordnung am 01.01.2025 in Kraft tritt. Die vorgenannten Sachbezugswerte unterliegen 
sowohl der Steuerpflicht als auch der Beitragspflicht in der Sozialversicherung. 
 

Meldepflicht für Registrierkassen ab 2025 
 
Ab dem 01.01.2025 müssen Unternehmer ihre elektronischen Registrierkassen beim Finanzamt melden. Das Bundesfi-
nanzministerium hat nun ein elektronisches Meldeverfahren über „Mein ELSTER“ eingeführt, das die bisher ausgesetzte 
Meldepflicht aktiviert. 
 
Im Einzelnen müssen Unternehmer folgende Informationen übermitteln, unabhängig davon, ob die Kassen gekauft, ge-
mietet oder geleast wurden (laut BMF-Schreiben vom 28.06.2024): 
 
· Art des Kassensystems 
· Seriennummer 
· Anschaffungs- oder Außerbetriebnahmedatum 
· Art der technischen Sicherheitseinrichtung  
 
Folgende Fristen und Besonderheiten gibt es: 
 
· Für vor dem 01.07.2025 angeschaffte Kassen: Meldung bis 31.07.2025 
· Für nach dem 01.07.2025 angeschaffte Kassen: Meldung innerhalb eines Monats 
· Jede Kasse muss einer Betriebsstätte zugeordnet werden 
· Wechsel der Betriebsstätte ist meldepflichtig 
 
Obwohl Verstöße nicht direkt mit Bußgeldern belegt sind, können sie zu einer höheren Risikoklassifizierung bei Betriebs-
prüfungen führen. Die Meldung kann auch durch Bevollmächtigte wie Steuerberater oder Kassenhändler erfolgen. 
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Steuerfortentwicklungsgesetz 

 
Nach dem Bruch der Ampelkoalition wurde das Gesetzesvorhaben in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 
18.12.2024 auf die Absenkungen der Einkommensteuertarife und die Erhöhung des Kindergelds reduziert. Der 
Bundestag hat das Steuerfortentwicklungsgesetz am 19.12.2024 verabschiedet und der Bundesrat hat am 20.12.2024 
zugestimmt. 
 
Das Gesetz enthält einen Maßnahmenkatalog, um die Einkommenssteuer für die Veranlagungszeiträume 2025 und 2026 
anzupassen. Dazu gehören beispielsweise: 
 
· die Anhebung des Grundfreibetrags auf 12.096 Euro (2026: 12.348 Euro) 
· die Anhebung des Kinderfreibetrages auf 6.672 Euro (2026: 6.828 Euro) 

Mit dem Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (2.928 Euro) ergibt sich ab 2025 
eine Anhebung des zur steuerlichen Freistellung des Kinderexistenzminimums dienenden Betrags von insgesamt 9.540 
Euro um 60 Euro auf insgesamt 9.600 Euro. Für 2026 ein Gesamtbetrag auf 9.756 Euro (9.600 Euro + 156 Euro). 

· die Anhebung des Kindergeldes auf 255 Euro (2026: 259 Euro) sowie 
· die Verschiebung der Eckwerte des Einkommenssteuertarifs um 2,6 % (2026: 2,0 %) 
 
Die Anhebung der Freigrenzen beim Solidaritätszuschlag für die Veranlagungszeit-räume ab 2025 und ab 2026 bleibt 
unverändert. Für den Veranlagungszeitraum 2025 wird sie von 18.130 Euro auf 19.950 Euro und für den Veranlagungs-
zeitraum 2026 auf 20.350 Euro erhöht. 
 
Mit diesen Maßnahmen soll unter anderem die sog. „kalte Progression“ ausgeglichen werden. Darunter versteht man 
Steuermehreinnahmen, die entstehen, wenn ein höheres Einkommen, zum Beispiel eine Gehaltserhöhung, zum Inflations-
ausgleich, direkt durch die Inflation „aufgefressen“ wird und somit dennoch zu einer höheren Besteuerung führen würde. 
Ohne den Progressionsausgleich hätte man trotz gestiegenen Einkommens real weniger Geld zur Verfügung. 
 
Das Gesetz tritt teils zum 01.01.2025, teils zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
Durch das Steuerfortentwicklungsgesetz nicht mehr umgesetzte Maßnahme sind beispielsweise: 
 
· Vereinfachungen bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und Sammelposten, 
· Verlängerung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2024 

und vor dem 01.01.2029 angeschafft oder hergestellt worden sind, 
· Faktorverfahren statt der Steuerklassen 3 und 5, 
· Abschaffung der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung bei steuerbegünstigten Körperschaften, 
· Politische Betätigung steuerbegünstigter Körperschaften, 
· Ergänzung des Begriffs der Selbstversorgungseinrichtungen um Photovoltaikanlagen, 
· Anzeigepflicht für innerstaatliche Steuergestaltungen, 
· Anhebung des Bemessungsgrundlagenhöchstbetrags bei der Forschungszulage. 
 
 

Solidaritätszuschlag: Freigrenzen steigen ab 2025 
 
Ab 2021 ist der Solidaritätszuschlag für rund 90 % derjenigen, die den Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % zur Lohn-
steuer oder veranlagten Einkommensteuer gezahlt haben, durch die Anhebung der bestehenden Freigrenze vollständig 
entfallen. Die Freigrenze bezieht sich auf die Bemessungsgrundlage des Solidaritätszuschlags, also die Lohnsteuer oder 
veranlagte Einkommensteuer. Ab 2025 erhöht sich die Freigrenze. 
 
Durch die Erhöhung der Freigrenze für 2025 fällt bis zu einer Gesamtjahressteuer von 19.950 Euro bei Einzelveranlagung 
(bzw. 39.900 Euro Eheleuten/Personen in eingetragener Lebenspartnerschaft) kein Solidaritätszuschlag an. 
 
Die Freigrenze wird ab 2026 auf 20.350 Euro bei Einzelveranlagung (bzw. 40.700 Euro bei Eheleuten/Personen in einge-
tragener Lebenspartnerschaft) angehoben. 
 
Die Anhebung der Freigrenze führt auch zu einer Verschiebung der sog. Milderungszone, in der die Lohn-/Einkommen-
steuerpflichtigen entlastet werden, die den Solidaritätszuschlag noch teilweise zahlen. In der „Milderungszone“, die sich 
an die Freigrenze anschließt, wird die Durchschnittsbelastung durch den Solidaritätszuschlag allmählich an die Normalbe-
lastung von 5,5 % herangeführt. Dadurch wird beim Überschreiten der Freigrenze ein Belastungssprung vermieden. Erst 
nach Überschreiten der Milderungszone ist der Solidaritätszuschlag unverändert in voller Höhe zu zahlen. 
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Grundsteuer | Landesgrundsteuergesetz Hessen ist verfassungsgemäß 

(gemäß Hessischem Finanzgericht FG) 
 
Die Neuregelung des Hessischen Grundsteuergesetzes (HGrStG ) ist verfassungsgemäß. (Hessisches FG Kassel, Urteil 
v. 23.1.2025 – 3 K 663/24, Revision zugelassen). 
 
Hintergrund: Das BVerfG hatte im Jahr 2018 die Vorschriften zur Einheitsbewertung, die bisher Grundlage für die Be-
messung der Grundsteuer waren, für verfassungswidrig erklärt, weil die Einheitswerte der Grundstücke bezogen auf ihren 
Verkehrswert in ihrer Relation nicht realitäts- und gleichheitsgerecht bemessen waren, sondern zu Wertverzerrungen ge-
führt hatten. Das BVerfG gab dem Gesetzgeber auf, eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Der Landesgesetz-
geber hat in der Folge durch das Gesetz zur Regelung einer Landesgrundsteuer (Landesgrundsteuergesetz) v. 15.12.2021 
von seiner Möglichkeit, ein vom Grundsteuergesetz des Bundes abweichendes Landesgesetz zu erlassen, Gebrauch ge-
macht. 
 
Der Grundsteuermessbetrag ermittelt sich hierbei durch Multiplikation des jeweiligen Flächenbetrages mit der festgelegten 
Steuermesszahl multipliziert mit einem Faktorwert. Der dadurch ermittelte Wert ist der Grundsteuermessbetrag, der durch 
die Finanzämter festgestellt und auf den sodann der von der jeweiligen Gemeinde festgelegte Hebesatz zur Berechnung 
der Grundsteuer angewandt wird. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin ist eine Grundstückseigentümerin, deren Grundstück mit einem Zweifamilienhaus bebaut war. 
Das Finanzamt ermittelte den Grundsteuermessbetrag gemäß der eingereichten Erklärung und erließ einen entsprechen-
den Grundsteuermessbescheid. Dagegen wandte sich die Klägerin mit der Begründung, dass die Neuregelung des HGrStG 
gegen das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot und gegen Art. 3 Abs. 1 GG (insbesondere gegen das verfassungs-
rechtlich normierte Leistungsfähigkeits- und Äquivalenzprinzip) verstoße. Die gesetzliche Neuregelung berücksichtige ins-
besondere nicht, welche tatsächlichen Infrastrukturkosten in einer Kommune gedeckt werden müssten. Vielmehr sei es 
dem Landesgesetzgeber nur darauf angekommen, in etwa das bisherige Messbetragsvolumen zu erlangen. 
 
Die hiergegen gerichtete Klage wurde abgewiesen: 
· Das BVerfG sieht kein Bestimmtheitsproblem, wenn bei Erlass eines Grundsteuermessbetragsbescheides der ge-

naue Steuerbetrag noch nicht feststeht. Es reicht aus, dass die zu erwartende Größenordnung vorhersehbar 
ist. 

· Auch ist kein Verstoß gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip gegeben, weil die Grundsteuer an das Eigentum 
am Grundbesitz anknüpft. Wer Eigentümer eines Grundstücks ist, ist per se leistungsfähig. 

· Unbedenklich ist auch, dass das Gesetz allein auf die Grundstücks- und die Gebäudegröße abstellt. Die 
Grundsteuer knüpft an die Nutzungsmöglichkeit der bereitgestellten kommunalen Infrastruktur an. Dabei darf der 
Gesetzgeber typisierend davon ausgehen, dass die Infrastruktur in größerem Umfang genutzt werden kann, je größer 
das Grundstück, bzw. das Gebäude ist, wohingegen das Alter eines Gebäudes keine Rolle spielt. 

· Es besteht auch keine Veranlassung, die Kostenstrukturen der Gemeinden zu ermitteln und untereinander ins Verhält-
nis zu setzen, da die Grundsteuer kein Äquivalent für eine konkrete staatliche Leistung ist. 

· Es besteht zudem kein Zweifel daran, dass unbebaute Grundstücke nicht annähernd vergleichbar kommunale Kosten-
verursacher sind, wie Wohn- und Gewerbeimmobilien. Insoweit ist die durch den Gesetzgeber erfolgte Differenzierung 
nicht nur zulässig, sondern sogar notwendig. 

· Letztlich liegt auch in der angewandten Lageabstufung (Faktorverfahren) kein Verstoß gegen das Fol-
gerichtigkeitsprinzip. Der Lage-Faktor ist keine Wertkomponente, sondern setzt lediglich die Lagequalität zwischen 
Gemeindegebieten in Relation zueinander. Dies kann ohne rechtliche Bedenken durch die Einbeziehung von Boden-
richtwerten erfolgen, solange diese nicht die einzige die Bemessungsgrundlage bestimmende Größe sind. 

 

Hinweis: 
Die Revision zum BFH wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. Ein Aktenzeichen des BFH ist 
noch nicht veröffentlicht worden. 
 
 

Gehaltsabrechnungen ausschließlich als elektronisches Dokument erlaubt 
 
Wann darf eine Lohnabrechnung ausschließlich digital verschickt werden? Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bei Zahlung des Arbeitsentgelts eine Abrechnung in Textform zu erteilen hat und diese 
Verpflichtung auch dadurch erfüllen kann, wenn er die Abrechnung als elektronisches Dokument zum Abruf in ein pass-
wortgeschütztes digitales Mitarbeiterpostfach einstellt (Az. 9 AZR 48/24). 
 
Ein Lebensmittel-Discounter hatte die Gehaltsabrechnungen der klagenden Verkäuferin in einem digitalen Mitarbeiterpost-
fach zur Verfügung gestellt, in welchem die Daten passwortgeschützt online abrufbar waren. Auf Grundlage einer Kon-
zernbetriebsvereinbarung war das ab März 2022 die einzige Möglichkeit, auf die Abrechnungen zuzugreifen. Dagegen 
klagte eine Verkäuferin. Sie verlangte, ihre Abrechnungen weiterhin in Papierform übersendet zu bekommen. Dies sah das 
Bundesarbeitsgericht anders.  
 


